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t
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Kleine Anfrage

Ich frage die Landesregierung: »

l. Trifft es zu, dass es m Kemkraftwerk Philippsburg zusätzlich zu den i t

in

d^^prechenden Übersichten aufgelisteten'meld^flichTigenirei^is"
sen in den veigangenen Jahren Zwischenfölie bzw: Pannen ^^"2: B';
-am 17. Juni 2010 mit einem Verlust von 280.000 Liter Realctonvasser

aus&m&ennelementebccken nach Lösen eiaes Äbd,ch.stopfcns~.us
derKühHeitung,

~am^.JMmar 20I°mit emem Ausfa11 des Notfallkühlungssystems für
mehrere Tage und

-am n. Mai 2009 mit einer regelwidrigen Öffaung des Sicherheitsbehäl-.F

ters?

2' f?l!s^es"en!sprecl?er^ zwischenfälle bzw. Pannen gab, warum wurde die
Meldepflichtnach^ 6 Atomrechtliche SicherheitsbTauftragten'- und'Me^
deverordnung nicht beachtet?

3. Trifft es zi^ dass m Folge von Fehlhandlungen des Personals in den ver-

gan_genen_Jahr» mehrfach eine Betoschung der Ausle^ngsstörfMe
. nicht mehr gegeben gewesen wäre?

^

4' S;Ile.MaßnE?^n h"at sie ergriffen" um Fehlplanungen in den Arbeitsab-
Jäufen auszuschließen? ¥

17.02.201]

Dr. Splett GRÜNE

r

Eingegangen: 17.02.2011 /Ausgegeben: 18.03. 2011
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Antwort
'1.

Mlt.Schreiben vom .10. Mäiz 2011 Nr. 34-4651.22-11 beantwortet das/

Mmisterium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr die KJemeAn^e wiefolgt:
/

l. Trifflesw, 'dass esjm Kemkraftwerk PhiUppsburg zusätzlich zu den in den
Sprechenden Übersicht auf^tetenme^e^hUgenE^issen t

in

den vergangenen Jahren ZwischenföJle bzw. Pannen gab, -wie z. B.

-am 17 Jvni 2010 mit einem Verlust von 280.000 Liter Reaktorwasser aus

^Bren.e^.ebecten nach Lesen eines Abdic^^ ^f

Kiihlleitung,

~an^J ^r2^10 mit einem Avsfan des NotfaHkShlmgssystems Jür
mehrere Tage und

- am 12. Mai 2009 mit einer regelwidrigen Öffnung des Sicherheitsbehäl-
ters?

f

Z Falls^es entsprechende Zwischenfölle bzw. Pannen gab. warum wurde äie
Meldepßichtnachß OAtomrechtUche Sicherheitsbewftragtw-und'MeS^
Verordnung nicht beachtet?

Wird vomBctreiber ein Befund festgestellt, erfolgt zunächst eine Erstbewer-
tung und Sachstandsbeschreibung, daran anschließend eine sicherhete'tech-
mscheBCTrertun8umi sddieffliche ine B-^ to Meäepflichtnachder*

^W^S ^^!^^&uad M^em^'^>-
l

1!:^^^^^^^~Mste^¥^ ».

^tö^^°?egm.^ö^te'^d ^e.AU^C!l^b^höyde^ltnämfom>lertun<i
es.erfolgtme w"-efte prtfane der Meldepflicht. Diese ^ShcnsweSe
wurde auch bei den drei in Frage l. genanntenSachverhalten angewendet.

Der Sachverhalt vom 17 Juni 2010, bei dem es zu eiaem Fülktandsabfall .

un

^nnellementbecken^BE-Becken)katn, wurde dem_WMsofortmitgeS
undTO" die.em mit Sachverständigen voi Ölt gepiüft; Es wurde keme-Met:
depflicht nach der AtSMV festgestellt, da

-die Kühlung und Strahlenabschirmung der Brannelemente im BE-Becken
auch nach dem Füllstandsabfall im vollem Umfang gegeben war^

- die durch das ausgelaufene Kühlmittel entstandenen Kontaminationen und
StTaUenbetetungen unterhalb der Werte in den entsprechenden. Mddeicn:
terien der AtSMV lagen.

Der Sachyerhaltvona 19. Januar 2010, bei dem Dreiweßeannaturen im Not-
spe;sesystCTm.Riclmmg Rückför^mngjDdie Notspeisebehälterfestemge- .
fi??.t-?a"re,n*.^vu? ^ Betreiber ebenfalls nach dem oben beschriebenen . t

yo^he, bewertet Da er,be> de, E^bewertang keine Meldepflich.-nach .
^^^äas.^m^dsvm "-mc^Da.UVMi;at1;n
Sacbverhalt^schen2eiäichübeq)mft.Eskommtzudem'Ergebnis7d"ass
!n^K!c?i!nä.d^ ^. ersteut "'schnftlichen Arbeitsplänen'forgegangio
worden ist. Durch den Zustand der Dreiwegeamiaturen war die FurStionder>

Systeme und^lamit die Störfallbeherrschung nicht geßhrdetDieiewertimg
d^Betreibe^, dass keine Meldepflicht nach AtSMV vorlieg, wird-vorS
UVM geteilt

.^

Der Sachverhalt vom 12. Mai 2009, bei dem es um den Schaltzustand von
Tei Gebäudcabschlussarmaturen während üistandhaltungsrDaßnahmen 'am
Feueriöschsystem sing, war dem UVM seinerzeit mitgeteiHund im Rahmen .

l.
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einer Inspektion vor Ort bewertet worden. Dabei wurde die sicherheitstech-
aische Bedeutung des Sacbverhahs überprüft und festgestellt, dass der Sach-
verhalt von offenkundig geringer sicherheitstechnischer Bedeutung ist Mit
dem Schaltzustand der beiden Gebäudeabschlussarmaturen wurde während
der Instandhaltungsarbeiteü die Funktion von wichtigen Feueriöschanlagen

. sichergestellt Die ebenfalls sicherheitstechnisch wichtige Funktion des Ge-
k

bäudeabschlusses bei einem KühlmitteIverluststörfaU war durch das störfall-
feste geschlossene und mit Löschwasser gefüllte Feuerlöschsystem sowie
darüber "hinaus durch die kurzfristig wieder elektrisch aktivierbaren und

l

mechanisch fünktionsbereiten Abschlussamiaturen in der Löschwasserzutei"
tung gegeben. Samtlicbe Arbeiten und Schalth&ndluügen wurden streng nach
vorher erarbeiteten und geprüften schriftlichen Arbeitsaaweisuugen und Frei-
schaltplänen ausgeführt.

Bei der formalen Einordnußg des Sachverhalts vom 12, Mai 2009 lässt die *

AtSMV erhebliche Bewertungs- und Interpretationsmöglichkeiten zu. Zudem
sind bei der hier gegebenen Sachlage noch Maßgaben des Betriebshandbuchs

zu berücksichtigen. Das UVM lässt deshalb zur bestmöglichen Bewertung ei-
ner möglichen Meldepflicht nach.AtSMV derzeit einzelne noch offene Fra-
gen durch Sachverständige Idärea.

. 3. Trifft es zu, dass in Folge von Fehlhandlungen des Personals m den ver-
gangenen Jahren mehrfoch eine Beherrschung der AuslegungsstÖrföllö
nicht mehr gegeben gewesen wäre?

Dem UVM ist kein Fall bekannt, bei dem durch Fehlhandlungen des Perso-
nals oder durch technische Defekte an der Anlage die Beherrschung von Stör-
fallen gefährdet gewesen wäre. Dies gilt auch für die drei vorgenannten
Sachverhalte.

*

v
^

^

4. Welche Maßnahmen hat sie ergriffen, um Fehlplammgen in den Ärbeitsab-
laufen auszuschli^ßen?

r

In den Anlagen .werden jährlich mehrere tausend Arbeitsabläufe geplant und
durchgeführt. Für die Planung von Arbeitsablaufen ist beim Betreiber em
mehrstufiges Erarbeitungs- und Prüfverfahren festgelegt, das auch BestaBd-
teil des Sicherheitsmanagements ist Vom Betreiber selbst, von derAufsichts-
behörde oder den zugezogenen Sachverständigen erlcaimte techflische Fehl-
bewertungen bei der Planung von Abläufen werden vom Betreiber im Rah"
men seines Sicherhfcitsmanag&mentsystems erfasst und zur Venueidung ent-
sprechender Fehler in der Zukunft mit den betroffenen Personen und Emhei-

'.. ten besprochen und geschult

4

Gönner
Ministerin fUr Umwelt,f

Naturschutz und Verkehr
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